
From: Mathias Mueller <mueller.mathias@me.com>

To: GR-GC, PARL <gr-gc@be.ch>

Subject: Vorstoss
Date: 05.12.2024 13:47:15 (+0100)
Attachments: Motion Unterschriften – Kopie.docx (2 pages)
Externe E-Mail. Vorsicht mit Links und Anhängen.
Courriel venant de l’extérieur. Prudence avec les liens et les documents qu’il contient.

Sehr geehrtes Büro
Darf ich Sie bitten mir den angehängten Vorstoss auszudrucken? Es gibt ein 
Formatierungsproblem bei den Namen…
Herzlichen Dank
Mathias Müller

Von meinem iPhone gesendet
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wird von PARL ausgefüllt 
 

Ordnungsnummer:  

  

eingereicht am (Datum / Zeit):    

Motion 
(Art. 61, 63 + 68 – 70 GRG; Art. 72 – 74 + 77 – 79 GO) 

 

Nr. Urheber/-in  Unterschrift 

1.  Mathias Müller (SVP)  

2.  Hannes Zaugg-Graf (GLP)  

3.  
André Roggli (Mitte)   

4.  
Hans Schori (SVP)   

5.  Alain Pichard (GLP)  

Titel 

Einführung einer Mindestanzahl von drei Urheberinnen für Vorstösse (ausgenommen Interpellatio-
nen und Anfragen) 

Antrag 

Das Büro des Grossen Rates wird wie folgt beauftragt: 

Die Geschäftsordnung dahingehend zu ändern, dass Motionen und Postulate nur dann zulässig sind, wenn 

sie von mindestens drei Grossratsmitgliedern unterzeichnet sind. 

Begründung 

Immer wieder werden im Grossen Rat Vorstösse behandelt, die von vornherein keine Chance auf An-
nahme haben. Besonders in Wahlkampfzeiten scheinen manche Politikerinnen und Politiker ihre Kreativität 
vor allem darauf zu richten, medial Aufmerksamkeit zu erlangen, statt konstruktive Beiträge zu leisten. 
Diese chancenlosen Vorstösse binden jedoch wertvolle Zeit, Ressourcen und finanzielle Mittel des Parla-
ments und der Verwaltung. 
 
Im Gegensatz dazu müssen Bürgerinnen und Bürger, die eine kantonale Initiative einreichen wollen, 
15'000 Unterschriften sammeln—das entspricht rund 2 Prozent der bernischen Stimmbevölkerung. Diese 
Hürde stellt sicher, dass nur Anliegen von breiterem Interesse behandelt werden. Analog dazu sollen auch 
Grossratsmitglieder eine minimale Unterstützung für ihre Vorstösse nachweisen müssen.  
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Durch die Einführung einer Regelung, die mindestens drei Urheberinnen oder Urheber für Motionen und 
Postulate vorschreibt, wird eine Grundrelevanz der Anliegen sichergestellt. Drei Unterschriften entsprechen 
knapp 2 Prozent der 160 Grossrätinnen und Grossräte und schaffen somit eine Parallele zu den Anforde-
rungen an die Bevölkerung. 
 
Diese Massnahme fördert die Zusammenarbeit und den Dialog unter den Parlamentarierinnen und Parla-
mentariern. Sie ermutigt dazu, Ideen kritisch zu reflektieren und gemeinsam weiterzuentwickeln, bevor sie 
dem Rat vorgelegt werden. Gleichzeitig verhindert sie, dass individuelle Agenden ohne ausreichende Un-
terstützung die parlamentarische Arbeit belasten. Zusätzlich würde diese Regelung das Vertrauen der Öf-
fentlichkeit in die Effizienz und Ernsthaftigkeit des Parlaments stärken. Indem wir sicherstellen, dass nur 
Vorstösse mit einer gewissen Rückendeckung behandelt werden, konzentrieren wir uns auf die Anliegen, 
die für unseren Kanton wirklich relevant sind. 

Dringlichkeit  ja ☐ nein ☐ 

Kurze Begründung:  

Ort / Datum 

Bern, den 05. Dezember 2024 

Mitunterzeichnende 

Nr. Name / Vorname Unterschrift 

1.    

2.    

3.    
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